Landrat des Rhein-Sieg-Kreises

Herrn Frithjof Kühn

im Hause

nachrichtlich

Fraktionen

05.10.2010
Antrag nach § 9 GeschO i. V. m. § 33 I KrO
Laufzeitverlängerung der deutschen Atomkraftwerke

a) Folgen für den Rhein-Sieg-Kreis und seine Beteiligung an der EnW der Stadtwerke 
    Bonn

b) Resolution zur Beibehaltung des bisherigen Atomausstiegskonsenses

Sehr geehrter Herr Landrat,

die Bundesregierung will entgegen des bisherigen Atomausstiegskonsenses die Laufzeiten der deutschen Atomkraftwerke um acht bis vierzehn Jahre verlängern. Dieses Vorgehen stößt bundesweit zu Recht auf breite Kritik und heftigen Widerstand.

Das Gefahrenpotenzial für Mensch und Umwelt durch den Betrieb der Atomkraftwerke wird so ohne Not um viele Jahre verlängert und angesichts des zunehmenden Alters der Meiler zusätzlich vergrößert. Die Menge des anfallenden Atommülls, dessen sichere Endlagerung nach wie vor völlig ungeklärt ist, wird um weitere 5.000 Tonnen ansteigen. Den vier AKW-Betreibern in Deutschland (Eon, RWE, Vattenfall, EnBW) werden pro Jahr zusätzliche Gewinne von bis zu 10 Milliarden Euro „geschenkt“, was die Marktmacht dieses Stromoligopols zementiert. Gleichzeitig werden dadurch die Chancen der Wettbewerber, beispielsweise der über 800 Stadtwerke in Deutschland, stark eingeschränkt und der Ausbau der dezentralen erneuerbaren Energien durch „billigen“ Strom aus abgeschriebenen Atommeilern sowie durch die „Verstopfung“ der Netze durch Atom-Grundlaststrom massiv behindert.

Unabhängig von den generellen Problematiken wie der Gefahrzeitverlängerung oder der Endlagerproblematik stellt sich auch für den Rhein-Sieg-Kreis die Frage, welche konkreten lokalen Folgen die seitens der CDU/FDP-Bundesregierung angestrebte Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke für die städtische Politik in ökologischer und ökonomischer Hinsicht hätte. Befürchten doch zahlreiche Politiker, Wissenschaftler, Energieexperten, Vertreter kommunaler und anderer Verbände sowie die Organisationen der Stadtwerke künftig erhebliche Wettbewerbsnachteile für regional und dezentral agierende Energieversorgungs- bzw. Dienstleistungsunternehmen sowie generell eine Blockade bzw. Verzögerung beim weiteren Ausbau der regenerativen und effizienten Energieerzeugung.

Vor diesem Hintergrund fragt die SPD Kreistagsfraktion den Landrat des Rhein-Sieg-Kreises:

Welche Auswirkungen hätte ein durchschnittlich zwölf Jahre längerer Weiterbetrieb der deutschen Atomwerke aus Sicht des Rhein-Sieg-Landrats
a) auf kommunale Stadtwerke wie die Stadtwerke Troisdorf, Bad Honnef u. a.,
b) die Werthaltigkeit der mittelbaren Beteiligung des Rhein-Sieg-Kreises an der EnW der Stadtwerke Bonn,
c) die Ziele der EnW zum Ausbau der erneuerbaren Energien und geplanter CO2 Reduzierungen,
d) die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen der Städte und Gemeinden,
e) auf sonstige Einnahmen der Kommunen im Rhein-Sieg-Kreis bzw. des Kreises?
Darüber hinaus stellen wir an den Landrat als Mitglied des Aufsichtsrats der EnW der Stadtwerke Bonn vergleichbare Fragen – soweit öffentlich zu beantworten – sowie insbesondere die Frage, ob durch die Laufzeitverlängerung die (geplanten) Investments der EnW (genannt sei beispielsweise  das GuD Kraftwerk) infrage gestellt werden müssen. Hier blicken wir insbesondere 

f) auf den Ausbau der erneuerbaren Energien, 

g) die ökonomische Leistungsfähigkeit und Ertragskraft des Unternehmens sowie auf die künftige jährliche Gewinnausschüttung an die Anteilseigner.
Laut zahlreichen Äußerungen von Vertretern  von Geschäftsführungen und Aufsichtsgremien kommunaler Gemeinde- und Stadtwerke und Energieversorger, ist der Beschluss der Bundesregierung „Gift für den energiewirtschaftlichen Mittelstand“ und „statt einer Revolution der Energiepolitik eine Rolle rückwärts“.

Daran schließt sich eine weitere Frage an den Landrat des Rhein-Sieg-Kreises an:

Wegen der befürchteten negativen ökonomischen Auswirkungen der Laufzeitverlängerung auf ihren Geschäftsbetrieb hat eine Reihe von Stadtwerken bereits die Unterstützung einer Klage beim Bundesverfassungsgericht erwogen.

h) Würde der Rhein-Sieg-Kreis als mittelbarer Anteilseigner bzw. die EnW ein solches Vorgehen gemeinsam mit anderen Stadtwerken unterstützen und sich ggf. einer solchen Klage anschließen?

Angesichts der für den Rhein-Sieg-Kreis und unsere EnW Beteiligung drohenden negativen Auswirkungen beantragen wir das Thema

„Laufzeitverlängerung der deutschen Atomkraftwerke“, mit den Unterpunkten „Folgen für den Rhein-Sieg-Kreis und die EnW der Stadtwerke Bonn“ und „Resolution zur Beibehaltung des bisherigen Atomausstiegskonsenses“
auf die Tagesordnung der Sitzung des Kreistags am 28.10.2010 zu setzen.

Hierzu bitten wir die Verwaltung um Entwurf eines entsprechenden Resolutionstextes.

In die Überlegungen des Entwurfs eines solchen Resolutionstexts kann die bereits vorgelegte Resolution der SPD Kreistagsfraktion  vom 02.03.2010 einbezogen werden.

„Der Kreistag fordert die Bundestagsabgeordneten der Region auf, sich für eine Beibehaltung des Ausstiegs aus der Atomenergie auszusprechen. 

Der Kreistag teilt – unabhängig von sonstigen politischen Debatten – die Befürchtung der kommunalen Spitzenverbände und des Verbandes kommunaler Unternehmen, dass eine Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken eine Existenz gefährdende Wettbewerbsverzerrung zu Lasten kommunaler Stadtwerke darstellt. Diese Befürchtung gilt insbesondere, wenn diese, wie die Stadtwerke Bonn Energie und Wasser, aktuell in neue umweltfreundliche Erzeugungskapazitäten investieren.

Begründung:
Der Rhein-Sieg-Kreis und die Stadt Troisdorf halten über 36% an den Stadtwerken Bonn Energie und Wasser. Die Stadtwerke Bonn bieten eine gute und preisgerechte Daseinsvorsorge. Gleichzeitig haben die Stadtwerke eine erfreulich niedrige spezifische CO2-Emission bei Strom- und Wärmeproduktion. Durch die bereits beschlossene Investition in Erneuerbare Energien und in das hochmoderne GuD-Kraftwerk an der Karlstraße werden die CO2-Emissionen kurzfristig beispielhaft weiter gesenkt. 

Das Gutachten des Verbands kommunaler Unternehmen und die Wirtschaftlichkeitsberechnungen für diese Investitionen haben klar gezeigt, dass die Rendite dieser Projekte unter ein für die notwendige Refinanzierung ausreichende Schwelle zu sinken droht, wenn die großen Energiekonzerne ihre steuerlich abgeschriebenen, zum Teil gesellschaftlich hoch subventionierten Atomkraftwerke länger laufen lassen können. Dies schadet massiv den finanziellen Interessen des Rhein-Sieg-Kreises und der Stadt Troisdorf als Miteigentümer/in der Stadtwerke Bonn Energie und Wasser. Die Bundestagsabgeordneten der Region haben es in der Hand, diese finanzielle Belastung zu verhindern.“

Ergänzend sollte eine Aufforderung des Kreistages an den Landrat als Mitglied des RWE Aufsichtsrats zur Herbeiführung eines Beschlusses der RWE auf Verzicht auf eine Laufzeitverlängerung beschlossen werden. So könnte der Landrat des Rhein-Sieg-Kreises die Interessen unseres Kreises und seiner wirtschaftlichen Beteiligung im Interesse der Bürgerinnen und Bürger auch in den Gremien des RWE vertreten.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Sebastian Hartmann, Harald Eichner, Dietmar Tendler und Fraktion
i. A. 
